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$ 46 Transport von Sprengitoffen, 
„ 47 md 48 Bezeichnung der Schiffe und Flöße, 
„ 49 DBerftauung der Ladungen. ; ; 

Bejondere Polizeiverordnungen beftehen für einzelne Brücken, Fähren 

und Häfen. 

IM. Landwirthfhaftlihe Benußung. 

Die Frage, ob bei Anträgen eines Uferbefizers auf Einväumung oder Be- 
fchränfung von Nechten behufs Ausführung oder Erhaltung von Bewäfjerungs- 
anlagen ein überwiegendes Landeskulturinterejfe vorwaltet (SS 30—32 de3 Ge- 

jeßes vom 28. Februar 1843), ift nad) $ 76 des Zuftändigfeitsgejeges: vom 
1. Auguft 1883 von dem Kreis-(Stadt-)Ausjchuffe zu entjcheiden. Den Anträgen 
müffen ein Situationsplan, die erforderlichen Nivellements und ein jachverjtändiges 
Gutachten beigegeben fein, auch müfjen fie die Erklärung enthalten, daß PBro- 
vofant bereit ift, die Koften der von den Behörden für nothwendig erachteten Er- 
mittehmgen zu tragen und auf Verlangen vorzufchteßen, auch die Provofaten 
vollftändig zu entfchädigen ($ 31 Gefeg vom 28. Februar 1843). Behufs 
Prüfung des Antrages an Ort und Stelle und VBernehmung der Betheiligten 
ernennt der Ausschuß einzelne feiner Mitglieder oder andere Sachverftändige, 

welche das Ergebniß der Erhebung unter Beifügung ihres Gutachtens feitzu- 
jtellen haben. 

Der Kreis-(Stadt-Ausfchuß befchließt jodann über die Vorfrage, ob ein 

überwiegendes Landesfulturinterefje vorwaltet; gegen feinen Bejchluß findet nach 
$ 121 des Landesverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 die Bejchwerde an 
den Bezirksausfchuß ftatt. Nach endgültigem Abjchluß diejes Vorverfahrens er: 
nennt der Kreis-(Stadt-JAusjchuß die Kommifjarien für das fernere Verfahren, 
welche nach) Maßgabe der SS 33—88 des Gejebes vom 28. Februar 1843 
unter Mitwirkung des Landraths und unter Berücjichtigung des öffentlichen 
Sntereffes die gejtellten Anträge zu prüfen und den Plan für die Ausführung, 
Einrichtung und Benugung der Anlage aufzuftellen haben. Dabei haben fich die 
Kommiffarien nach $ 39 a. a. D. die gütliche Beilegung der Streitpunfte mög- 
licht angelegen fein zu lafjen. Der Plan ift den Parteien zur Erklärung vor- 
zulegen umd jodann mittelft gutachtlichen Berichts dem Kreis-(Stadt-)Ausjchuffe 
einzureichen: Diefer muß nach $ 41 a.a.D. in Hinficht auf die Art der Aus- 
führung, der Anlagen und deren Benußung, fowie rückichtlich der zur Ueber- 
wachung derjelben nöthigen Maßregeln Alles feititellen, was im bejonderen, wie 

. im öffentlichen Sntereffe erforderlich ift. Der Ausfchuß bejchließt demnächft über 
die Genehmigung der Anträge und die Zuläffigkeit der erhobenen Widerfprüche 
und jtellt die Bedingungen der Ausführung und Benugung, fowie eine Frift 
feft, binnen welcher die Anlage von dem Unternehmer bei VBerluft feines Nechtes 
ausgeführt fein-muß. Gegen den Beichluß ift der Antrag auf mündliche Ver: 
handlung im Berwaltungsitreitverfahren zugelaffen, das Urtheil Fann mittelft der 
Berufung an den Bezivksausfhuß und der Nevifion an das Oberverwaltungs-
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gericht angefochten werden. Nach Nechtsfraft des Urtheils beftellt der Kreis- 
(Stadt-JAusfhuß behufs Feititellung der zu leiftenden vollftändigen Entfehädigung 
endgültig Taratoren und jegt den ermittelten Entjehädigungsbetrag unter Zu- 
jchlagung von 25 % zur Taxe durch Endurtheil feit. Die Koften der Abjchägung 
hat der Unternehmer der Bewäfjerungsanlagen allein zu tragen. Dem Berechtigten 
jteht gegen das Endurtheil binnen jechs Wochen al3 alleiniges Nechtsmittel die 
Berufung an das Oberlandesfulturgericht zu, dem Unternehmer der Anlage ift 
ein Nechtsmittel gegen das Endurtheil nicht gegeben. Der Lebtere fann auch 
nach definitiver Feltfegung der Entjchädigungsjumme von der Ausführung der 
Bewäljerungsanlagen Abjtand nehmen, er hat aber in diefem Falle auch die 

dem Provofaten auferlegten Koften zu tragen. Die Einziehung und Auszahlung 

oder Hinterlegung der Entjcehädigungsfumme liegt dem Landrath, in Stadtkreifen 
den Gemeindevorftänden ob. Die Ausführung der Bewäfjerungsanlage darf erft 
nach Zahlung oder Hinterlegung der Entjchädigungsfumme erfolgen, die Hex- 
ftellung fann indefjen vorläufig von dem Kreis-(Stadt-Ausjehuß gejtattet werden, 
wenn der Unternehmer die von diejer Behörde fetzuftellende Sicherheit Leiftet. 
(Vergl. 8S 40—55 des Gejeges vom 28. Februar 1843 in Verbindung mit den 

SS 77—80 des Zuftändigfeitsgejeges vom 1. Auguft 1883.) 
Nach $ 19 des Gefeges vom 28. Februar 1843 ift der Uferbefiger auch 

befugt, die Vermittelung der Bolizeibehörde in Anfpruch zu nehmen, 

1. wenn ex fich darüber Sicherheit verfchaffen will, welche Widerjpruchs- 

rechte oder Entfehädigungsanfprüche in Beziehung auf die von ihm beabfichtigten 
oder jchon getvoffenen Berfügungen 

a) über das zu Bewäfjerungen zu verwendende Wafler, 
b) über die zu bewäfjernden ihm zugehörigen Grundftüce, 
e) über denjenigen Theil, jowohl eigener al3 fremder Grumndftüce, welcher 

zu den Wafferleitungen dienen joll, 
ftattfinden, 

2. wenn er zur Ausführung neuer, oder zur Erhaltung bereits ausgeführter 
Bewäfjerungen verlangt, daß ein Anderer ihm ein Necht einräume, vder fich 
die Einfchränkung eines Nechtes gefallen lafje, welches einen Widerjpruch gegen 
die Anlage begründen wirde. 

Das in Fällen des $ 19 Nr. 1 durch den Kreis-(Stadt-) Ausjchuß zu ver- 
anlafjende Präklufionsverfahren vichtet fich nach den SS 20—22 a. a. D. umd 
S 74 des AZuftändigfeitsgejeßes. Gegen die Präklufion kann binnen 2 Wochen 

bei dem Kreis-(Stadt-)Ausfhuß ein Neftitutionsgefuch angebracht werden, über 

welches im DVerwaltungsftreitverfahren zu entjcheiden tft. Das auf Berufung 
ergehende Urtheil des Bezivksausfchuffes ift endgültig. nm gleicher Weife. ift 
auch bei Entwäfjerungsanlagen nad) Maßgabe des Gefehes, betreffend das für. 
Entwäfferungsanlagen einzuführende Aufgebots- und PBräflufionsverfahren, von 
23. Januar 1846 (©. ©. ©. 26) zu verfahren. Der Präflufionsbefcheid behält 
alle angemeldeten Rechte ausdrücklich vor, während er die nicht angemeldeten 
ausjchließt. 

Bei Entwäfferungsanlagen werden jedoch nad) $ 4 des Gejehes vom 

23. Januar 1846 die Befiger derjenigen Grumdftüce, welchen das Wafjer zu-
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geleitet wird, hinfichtlich der ihnen durch die neue Zuleitung erwachjenden Nach- 
theile von der Präklufion nicht betroffen. Wegen der angemeldeten und vorbe- 
haltenen Widerjpruchsrechte und Entjchädigungsanjprüche hat fich der Unter: 
nehmer mit den Betheiligten auseinander zu fegen. Ueber Widerjprüche gegen 

eine Bewäfjerungsanlage findet nach) $ 75 des Zuftändigfeitsgefeges da3 Ber- 
waltungsftreitverfahren ftatt, in Uebrigen ift die Klage im ordentlichen Nechts- 
wege zuläfjtg.”) 

Hinfichtlich des Verfahrens in Gemäßheit des $ 19 Wr. 2 des Gejebes 
vom 28. Februar 1843 find die Beftimmungen in den SS 24 food. a. a. D. zu 
beachten. 

IV. Sewerblihe Benußung. 

Die gewerbliche Wafferbenugung fann in der verjchiedeniten Weife ftatt- 
finden, fie kann insbefondere in der Entnahme des Waffers, der Ableitung von 
Abfällen der Fabrikation, fowie von Waffer, welches durch feine gewerbliche Be- 
nußung verumveinigt ift -und endlich in der Einftellung der Wafjerkraft in den 
Dienjt des Gewerbebetriebes beitehen. 

1. Wafjerentuahme und Ginführung fremder Stoffe. 

Die Entnahme von Waffer wird der Negel nach zuläffig jein, infoweit 

hierdurch das allgemeine nterejfe nicht verlegt wird und diefe Entnahme fich 
in den Grenzen des Gemeingebrauches hält. Eine Genehmigung der Behörde 

bei öffentlichen Gewäfjern wird in den Fällen unerläßlich fein, in denen für die 
Entnahme bejtinmmte Vorrichtungen hergeftellt und mit dem Gewäfjer in dauernde 
Verbindung gebracht werden. Bei Privatgewäflern wird die Zuftimmung der 
Eigenthümer oder fonftiger Berechtigter eingeholt werden müfjen. Die Einführung 
und das Einwerfen fremder Stoffe in die Wafferläufe liegt im Allgemeinen in 
der Natur der Sache und bleibt in bejchränftem Maße oder an Strömen mit 
ftarfem Gefälle und großer Waffermaffe an fich wirkungslos, diefe Handlungen 
fönnen indeffen zu einer Schädigung der Allgemeinheit führen, wenn die hinein- 
geleiteten Abwäfjer und hineingeworfenen Stoffe geeignet find, das Wafjer ge- 
fundheitsjchädlich zu machen oder dasfelbe für einzelne beftimmte Zwece un- 
brauchbar werden zu lafjen, oder wenn durch fie eine Beeinträchtigung wejent- _ 
licher Wafjernugungen herbeigeführt, beifpielsweife der Fijchbeitand vernichtet 
wird. Wie in der Nechtiprechung. des NeichSgerichts wiederholt anerkannt ift, 
darf auch eine bloße Verunreinigung des Waffers nicht in einer über den Ge- 
meingebrauch hinausgehenden Weife jtattfinden und der Unterlieger ift berechtigt, 
‚einer über dies Maß hinausgehenden Verunreinigung im Wege der Klage ent- 
gegenzutreten. 

Die PVolizeibehörde ift Kraft der ihr aus $ 10 Tit. 17 Th. IT Allg. Land- 
vecht und aus dem Gefege über die Bolizeiverwaltung vom 11. März 1850 zu= 

’) Entf. d. DO. U. ©. vom 13. Dftober 1887, XV 834, und vom 4. Juni 1888, 

XVI 308. 


